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IV. Zusammenfassung  

Völkerstrafrecht wird von verschiedenen Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen 
durchgesetzt. Dabei basiert die Strafbefugnis zum einen immer auf dem originä-
ren ius puniendi der internationalen Gemeinschaft. Zusätzlich besitzen die tatna-
hen Staaten eine eigene “gewöhnliche” Strafgewalt. Die Gerichtsbarkeit der Ak-
teure unterliegt teilweise völkerrechtlichen Bindungen, die sie einerseits – trotz 
bestehenden materiellen Strafanspruchs – einschränkt bzw. an das Vorliegen zu-
sätzlicher Voraussetzungen knüpft oder die Akteure andererseits zur Ausübung 
ihrer Gerichtsbarkeit verpflichtet. 

Trotz dieser Einschränkungen überlagern sich die verschiedenen nationalen 
und internationalen Strafgerichtsbarkeiten in einem erheblichen Umfang. Dies 
kann im konkreten Einzelfall zu Jurisdiktionskonflikten führen. Der nächste Ab-
schnitt untersucht, welche völkerrechtlichen Kollisionsregelungen zur Auflösung 
dieser Konflikte bestehen.  

C.  Koordination der Gerichtsbarkeiten:  
Ermittlungs-, Verfolgungs- und Aburteilungszuständigkeit  

Wie der vorherige Abschnitt zeigt, besteht hinsichtlich völkerstrafrechtsrelevan-
ter Sachverhalte eine “Rechtsgeltungs- oder Rechtsanwendbarkeitskonkur-
renz”460, die zu einem dichten Netz sich überschneidender nationaler und inter-
nationaler Strafgerichtsbarkeiten führt.461 

 
460  Vgl. Sauer, Jurisdiktionskonflikte im Mehrebenensystem (2008), S. 110. Im gewöhnli-

chen Strafrecht kann eine solche Rechtsgeltungskonkurrenz insofern problematisch sein, 
als sich der Einzelne unterschiedlichen, sich u.U. widersprechenden Verhaltensanforde-
rungen ausgesetzt sieht. Im Völkerstrafrecht ist dieses Problem entschärft, da die parallel 
anwendbaren Straftatbestände weitestgehend identisch sind. Probleme können sich aller-
dings bzgl. der allgemeinen Grundsätze – subjektiver Tatbestand, Beteiligungsformen, 
etc. – ergeben, da sich ein allgemeiner Teil des Völkerstrafrechts bisher noch nicht her-
ausgebildet hat und die Staaten daher auf ihre jeweils eigenen, kulturell verhafteten Nor-
men des Allgemeinen Teils zurückgreifen. Vgl. hierzu auch Vogel, Transkulturelles 
Strafrecht, GA 2010, S. 1 ff. 

461  Ein historisches Beispiel für ein Modell exklusiver – nicht konkurrierender – Gerichts-
barkeit findet sich im Nürnberger Statut: Danach besaß der IMG die exklusive Gerichts-
barkeit über die Hauptkriegsverbrecher (major war criminals), für deren Verbrechen ein 
geographisch bestimmbarer Tatort nicht vorhanden war. Diese Taten waren der staatli-
chen (Straf-)Gerichtsbarkeit entzogen. Auf der anderen Seite waren die Staaten lange Zeit 
– und sind es, wie gesehen, bis zu einem gewissen Grad auch heute noch – de facto ex-
klusiv zur Durchsetzung von Völkerstrafrecht zuständig. Die faktisch exklusive Zustän-
digkeit der staatlichen Strafgerichtsbarkeit ergibt sich, wenn entweder gar keine interna-
tionalen Institutionen zur Aburteilung von Völkerrechtsverbrechen existieren oder aber 
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